Vordruck 3

Einsetzung der Autonomen Provinz Bozen in das Recht des Bediensteten auf Rückvergütung der Schäden, die im Außendienst am eigenen Fahrzeug entstanden sind. (Art. 1201 des ZGB)
Der/Die unterfertigte ___________________________________________________________________ geboren in _____________________________________________ am __________________________ wohnhaft in _____________________________________ Straße _______________________________
Matr. Nr. _________________, im Dienst als Inspektor/Inspektorin, Schulführungskraft oder Lehrperson, erklärt zu diesem Zweck und im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen von falschen Aussagen, dass er/sie am __________________ mit Genehmigung des Vorgesetzten im Außendienst bzw. auf der Fahrt zwischen zwei Dienstsitzen mit dem eigenen Fahrzeug vom Typ ________________________________, amtliches Kennzeichen ____________________ von ______________________________________ nach ______________________________________ unterwegs war. 

Der/die Unterfertigte erklärt, dass er/sie am __________________ um ________________ Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Der Unfall wurde ordnungsgemäß der eigenen Versicherung, sowie der Versicherung der für verantwort-lich erachteten Dritten gemeldet.

Versicherungsdaten des eigenen Fahrzeuges:

____________________________________________________________________________________

Vor- und Zuname des verantwortlich erachteten Dritten:

____________________________________________________________________________________

Versicherungsdaten des verantwortlich erachteten Dritten:

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Die verantwortlich erachteten Dritten haben bisher nicht die Bereitschaft geäußert, den erlittenen Schaden zu vergüten.

Laut Art. 9, Abs. 2 des Einheitstextes vom 23.04.2003, Anhang 3, können dem Bediensteten durch die Landesveraltung jene Schäden am eigenen Fahrzeug vorzeitig vergütet werden, welche laut Meinung der Verwaltung zur Gänze oder teilweise der Verantwortung Dritter zuzuschreiben sind. Dabei wird die Autonome Provinz Bozen in den eventuellen Rechtsanspruch auf Schadenersatz gegenüber den verantwortlich erachteten Dritten eingesetzt.

Mit der Einsetzung der Autonomen Provinz Bozen in das Recht des Bediensteten nimmt das Deutsche Schulamt gleichzeitig die Vergütung der Schäden in Höhe von _____________________ Euro vor, welche der/die Unterfertigte beim obgenannten Unfall erlitten hat.

Dies vorausgeschickt

setzt

der/die Unterfertigte die Autonome Provinz Bozen im Sinne des Art. 1201 des ZGB in seine/ihre Rechtsansprüche auf Schadenersatz gegenüber den für verantwortliche erachteten Dritten ein. Diese Rechtsansprüche beschränken sich auf das Ausmaß des entsprechenden Schadens.
Bis zur effektiven Auszahlung des obgenannten Betrages durch den Schatzmeister des Landes bleibt diese Einsetzung in das Recht des Bediensteten ausgesetzt.

Der/die Unterfertigte informiert das Deutsche Schulamt innerhalb von 2 Tagen, falls die für verantwortlich erachteten Dritten den Schaden an ihn bereits vergütet haben, bevor die Landeverwaltung die Auszahlung vorgenommen hat. Erfolgt diese Vergütung nach der Auszahlung durch die Landesverwaltung, verpflichtet sich der/die Unterfertigte den Betrag innerhalb von 10 Tagen an das Schatzamt der Autonomen Provinz Bozen zurückzuerstatten.

Der/die Unterfertigte verpflichtet sich außerdem, der Landesverwaltung den ausbezahlten Betrag samt Zinsen rückzuerstatten, falls die entsprechenden Schäden laut Auffassung der zuständigen Behörde zur Gänze oder teilweise durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des/der Unterfertigten zustande kamen.

Datum ________________________
Unterschrift ____________________________

	Mitteilung gemäß Artikel 13 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. Juni 2003, Nr. 196

(„Datenschutzkodex“)

	Die angegebenen personenbezogenen Daten werden von der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, in ihrer Funktion als Rechtsinhaber der Daten, auch in elektronischer Form, für die Rückerstattung der im Außendienst am eigenen Fahrzeug erlittenen Schäden gemäß Anlage 3 Artikel 9 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge für das Lehrpersonal und die Erzieher/innen der Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols vom 23. April 2003 verarbeitet. Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist der Abteilungsdirektor des Deutschen Schulamtes. Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei Verweigerung der erforderlichen Daten kann der Antrag nicht bearbeitet werden. Die Antragstellerin/Der Antragsteller erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003 Zugang zu ihren/seinen Daten, Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen.


